
Wichtige Informationen zum Versicherungsvertrag 
 
Identität des Versicherers (Name, Anschrift):  
HanseMerkur Reiseversicherung AG (Rechtsform: Aktiengesellschaft) 
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20352 Hamburg  
Telefon (0 40) 41 19 –10 00  
Fax (0 40) 41 19 –30 30 
 
Eintragung im Handelsregister:  
Amtsgericht Hamburg HRB 19768 
 
Ladungsfähige Anschrift und Vertretungsberechtigte der HanseMerkur 
Reiseversicherung AG: 
HanseMerkur Reiseversicherung AG  
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg 
vertreten durch den Vorstand: 
Fritz Horst Melsheimer (Vors.), Dr. Andreas Gent, Peter Ludwig, Eberhard Sautter, Holger 
Ehses 
 
Hauptgeschäftstätigkeit der HanseMerkur Reiseversicherung AG, im Folgenden 
„HanseMerkur“ genannt: 
Die HanseMerkur betreibt die Versicherung von Risiken, die sich auf Reisen beziehen. 
 
Name und Adresse der zuständigen Aufsichtsbehörde: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
www.bafin.de 
 
Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen: 
Für die in diesem Druckstück aufgeführten Produkte bestehen keine Garantiefonds oder 
andere Entschädigungsregelungen. 
 
Wesentliche Merkmale der Leistungen: 
Die HanseMerkur betreibt auf Reisen bezogene Schaden- und Unfallversicherungen. Je 
nach Umfang des gewählten Versicherungsschutzes leistet die HanseMerkur aus der Reise-
Rücktrittskosten-Versicherung, Reiseabbruch-Versicherung (Urlaubsgarantie), Reise-
Krankenversicherung, Notfall-Versicherung, Reise-Unfallversicherung, Reise-
Haftpflichtversicherung, Reisegepäck-Versicherung oder Autoreiseschutzbrief-Versicherung 
gemäß den Versicherungsbedingungen „VB-RS 2008“ und „VB-KV 2008“. 
 
Der Umfang des Versicherungsschutzes wird vom Versicherungsnehmer im 
Antragsdruckstück bestimmt. Genauere Angaben über Art und Umfang des vom 
Versicherungsnehmer gewählten Versicherungsschutzes sind der Leistungsbeschreibung im 
Antragsdruckstück und den Versicherungsbedingungen zu entnehmen.  
 
Ist die Leistungspflicht der HanseMerkur dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, so 
erfolgt die Auszahlung der Entschädigung binnen 2 Wochen. Der Lauf dieser Frist ist 
gehemmt, solange die Prüfung des Anspruches durch die HanseMerkur infolge eines 
Verschuldens der versicherten Person gehindert ist. 
 
Rechtsordnung: 
Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. 
 
 
 
 



 
Gesamtpreis und Preisbestandteile: 
Die zu entrichtende Gesamtprämie ergibt sich aus dem Umfang des vom 
Versicherungsnehmer gewählten Versicherungsschutzes. Die jeweiligen Prämien für die 
Bestandteile des Versicherungsschutzes sind dem Antragsdruckstück zu entnehmen. 
 
Die genannten Prämien enthalten – bis auf die Krankenversicherung, die 
versicherungsteuerfrei ist – die aktuelle gesetzliche Versicherungsteuer. 
 
Zusätzliche Kosten, Steuern oder Gebühren: 
Weitere Kosten, Steuern oder Gebühren, z.B. für die Benutzung von 
Fernkommunikationsmitteln, fallen mit Ausnahme des Notrufservices unter der Telefon-
Nummer: 01805 / 256 256 (0,14 EUR pro Minute aus dem deutschen Festnetz; abweichende Preise aus dem 
Mobilfunk) nicht an. 
 
Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung: 
Die Prämie ist eine Einmalprämie und bei Abschluss des Vertrages zu zahlen.   
 
Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen: 
Die zur Verfügung gestellten Informationen sind zeitlich unbefristet gültig.  
 
Beginn des Vertrages, Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer der Bindefrist bei 
Antragstellung: 
Der Vertrag kommt mit Zahlung der geschuldeten Prämie zustande. Der 
Versicherungsschutz beginnt mit dem vom Versicherungsnehmer bezeichneten Zeitpunkt, 
nicht jedoch vor Zahlung der geschuldeten Prämie. Ist die Einziehung der Prämie von einem 
Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie am Abbuchungstag 
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht 
widerspricht. Kann die Prämie ohne Verschulden des Versicherungsnehmers nicht 
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
einer schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. In der Reise-
Krankenversicherung beginnt der Versicherungsschutz darüber hinaus nicht vor dem Zeitpunkt 
der Ausreise aus dem Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie dem Staatsgebiet, 
in dem die versicherte Person einen Wohnsitz hat. Eine Bindefrist ist nicht vorgesehen.  
 
Wichtiger Hinweis gemäß § 37 Abs. 2 VVG: Tritt der Versicherungsfall nach Abschluss 
des Vertrages ein und ist die einmalige oder die erste Versicherungsprämie zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht gezahlt, ist die HanseMerkur nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, dass der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.  
 
Widerrufsrecht: 
Bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von mindestens einem Monat kann der 
Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt mit der 
Abgabe der Vertragserklärung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die HanseMerkur Reiseversicherung 
AG, 20352 Hamburg  
Telefon (0 40) 41 19 –10 00; Fax (0 40) 41 19 –30 30; E-Mail: reiseservice@hansemerkur.de  
 
Widerrufsfolgen: 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs wird die HanseMerkur die entrichteten Beiträge 
zurückzahlen.  
 
Informationen über die Laufzeit der Versicherung: 
Der Vertrag ist je nach gewählter Dauer befristet. 
 



 
Ende des Vertrages, Kündigungsrecht, Geschäftsgebühr: 
Der Vertrag endet in der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung mit dem Beginn der Reise, für 
alle anderen Versicherungen mit dem Ende der Reise bzw. dem vereinbarten 
Versicherungsende. In der Reise-Krankenversicherung endet der Versicherungsschutz mit der 
Einreise in das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland oder in das Staatsgebiet, in 
dem die versicherte Person einen Wohnsitz hat Ein Recht zur vorzeitigen Kündigung des 
Versicherungsvertrages besteht nicht. 
 
Tritt die HanseMerkur wegen Nichtzahlung der ersten bzw. einmaligen Prämie gem. § 37 Abs. 1 
VVG vom Vertrag zurück, erhebt sie eine Geschäftsgebühr gem. § 39 Abs. 2 VVG in Höhe von 
EUR 15,00 je Versicherungsvertrag. 
 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand: 
Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. Klagen gegen die 
HanseMerkur können erhoben werden in Hamburg oder an dem Ort, an dem der 
Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  
 
Vertragssprache: 
Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem 
Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit ist Deutsch. 
 
Außergerichtliche Schlichtungs- und Beschwerdeverfahren: 
Schlichtungsversuche und Beschwerden können – wenn eine Einigung mit der 
HanseMerkur nicht erzielt werden kann – an folgende Schlichtungs- und Beschwerdestellen 
gerichtet werden: 
 
 Für die Reise-Krankenversicherung: 
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung 
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin 
www.pkv-ombudsmann.de      

 Für die übrigen Versicherungen: 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
www.versicherungsombudsmann.de       
       
 
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt. 
 
Beschwerdemöglichkeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde: 
Beschwerden gegen die HanseMerkur können bei der zuständigen Aufsichtsbehörde erhoben 
werden:  
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
www.bafin.de 
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